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RS OGH 1962/9/13 5Ob230/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1962

Norm

ABGB §92 B

Rechtssatz

Die Ehefrau darf die Aufnahme des Mannes in die eheliche Wohnung ebenso wie die Folgep icht nur aus triftigen

Gründen verweigern, widrigens ihr kein Geldunterhalt gebührt.
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